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Norm

ABGB §354;

BauO NÖ 1996 §18 Abs1;

BauRallg;

MRKZP 01te Art1;

StGG Art5;

VwRallg;

1. ABGB § 354 heute

2. ABGB § 354 gültig ab 01.01.1812

1. StGG Art. 5 heute

2. StGG Art. 5 gültig ab 23.12.1867

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2002/05/1040 E 16. September 2003 VwSlg 16169 A/2003 RS 3

Stammrechtssatz

Eine Baubewilligung greift nicht in das Eigentumsrecht des Grundeigentümers ein, weshalb eine

ZustimmungsverpBichtung des Grundeigentümers unter dem Gesichtspunkt des verfassungsrechtlich gewährleisteten

Rechtes auf Unversehrtheit des Eigentums nicht geboten ist (vgl. hiezu das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes

vom 6. März 1997, B 3509/96, VfSlg 14783/1997). Selbst ein völliger Verzicht auf die gesetzlich geforderte Zustimmung

des Grundeigentümers im Baubewilligungsverfahren wäre daher zulässig.Eine Baubewilligung greift nicht in das

Eigentumsrecht des Grundeigentümers ein, weshalb eine ZustimmungsverpBichtung des Grundeigentümers unter

dem Gesichtspunkt des verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechtes auf Unversehrtheit des Eigentums nicht geboten

ist vergleiche hiezu das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 6. März 1997, B 3509/96, VfSlg 14783/1997).

Selbst ein völliger Verzicht auf die gesetzlich geforderte Zustimmung des Grundeigentümers im

Baubewilligungsverfahren wäre daher zulässig.
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